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Landkreis Ludwigslust-Parch ¡m

Der Landrat
als untere Naturschutzbehörde

Landkre¡s LudwlgslusþParchlm I PF 12 63 | 19362 Parchim

Landesanglerverband M-V e.V.
Siedlung 18a

19065 Görslow

vorab oer E- Mail/nachrichtlich
Hen Dr.Zimmermann
Herr Schmletendorf

Aktenzeichen Diensþebäude
Ludwlgslust

ßaun^ Çr,tr Zr,ttcrrtnÇ*

Oqanisationseinheit
FD Natur- und UmweltschuÞ
Ansprechpartner
Frau Beese
Telefon Fax
Termine nach Vereinbarung

03871 722{,838 03871 722-776838
E-lVlail

heide.beese@kreis-lup.de

Datum
t3.10¿016

Ausnahmegenehmigung zum Angeln an der MEW lm NaturcchuEgeblet
,,Fischteiche in der LewiE".

Sehr geehrter Hen Plpplng,
für die von lhnen b aufgrund von
i.V.m. S 23 Abs. 2, s. 1 VwKosG
$1Abs.1und3N

Zimmer
G352

Bankvefùlndung
Sperkssss MecklenburgFsctw€rin
BLZ 140 5¿0 @
Klo.-Nr.: '15 100 000 18
IBAN: OE28140520001510000018
BIC: NOLADF2ILWL

S 40Abs. 1 NatSchAG M-Vl
M-lÈ in Verbindung mit

-naturschuÞrechtllche Ausnahmegenehm¡gung-
1. Genehmlgung

Den Mitgliedern des Landesanglerverbandes Mecklenburg- Vorpommem e.V. wird nach Maßgabe der
Nebenbestimmungen dle Ausnahme ertellt am westlichen UÈrbereich der MÉlv\l (rechtes UÈr in
Fließrichtung) innerhalb des Abschnittes zwischen dem sogenannten EllerhoÞ bis zur Lewitrschleuse
lm NaturschuÞgebiet zu angeln (siehe beiliegender Kartenausschnift in der Anlagg). -

r Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfilhrung des BundesnaturschuÞgeseÞes

{ sets - M-V)

t 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

4 Kostenverordnung flir Amtshandlungen beim Vollzug der NaturschuEgeseEe (NaturschuEkostenverordnung)

- CnSSlÞ Parchlm
PrnllÞo¡ Str. 25
19370 Parchim
Telefon: 03871 722{
Fil:03871 722-77-7777
w.kre¡s.{uo.de

D¡sslgeblude Ludwlgslust
GamiÈmssuaft€ I
192ô8 LudYrigslust
Telefon:03871 722{
Fæ 03871 722-77-ln7
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llfem fuspGctparlrFmd
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D¡, flo o8f¡0bh 13:æutú
md 14:00 tÈ l8:(þ Uhr
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EiùdMþ B.lÉrdm¡frurìmer
115 ¡sl vm ilß€rùalb ildt mlt
Vmhl (03871) vråhlbar
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Nebenbestimmungen

Auflagen
Die Genehmigung ist beim Betreten des NaturschuEgebietes mitzuftlhren und gilt nur in
Verbindung mit dem Personalausweis.
Die Genehmigung ist berechtigten Personen auf Verlangen vozuzeigen.
Fahzeuge sind außerhalb des NaturschuÞgebietes bzw. vor Schranken abzustellen.
Der Aufenthalt im NSG ist auf das fur das Angeln unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
Die vorhandene Vegetation ist so weit wie möglich zu schonen.
Die Ablage von Verunreinigungen und Müll an den AngelpläÞen ist unzulåssig.
Auf das Beangeln der ostlichen Dammseite der MEW innerhalb der Fischteiche ist zu
vezichten.

2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2 Befristung:
Diese Ausnahmegenehmigung ist befristet für 10 Jahre, bis zum 31J122026. Nach Ablauf dieser Frist
erlischt die Genehmigung.

2.3 Widerrufs-undAuflagenvorbehalt
Diese Genehmigung wird unter dem Vorbehalt des Widerrufs und unter dem Vorbehalt der
nachträglichen Aufnahme, Ergänzung oder Ànderung einer Auflage ertellt,

3. Gebllhren:

Auslagen und Gebtlhren werden nicht erhoben.

Begr0ndung:

Sacåveråalt
Mit Antrag vom 28.04.2016 beantragten Sie die Verlängerung der bis 31.12.2016 bestehenden
Genehmigung am westlichen Uferbereich der MEW innerhalb des Abschnittes zwischen dem
sogenannten Ellerholz bis zur LewiÞschleuse im NaturschuÞgebiet ,,Fischteiche in der LewiÞ" zu
angeln.

Zuständìgkeit
Sachlich zuständig ftìr den Erlass der Verftlgung im Bereich des NaturschuÞrechts ist nach g 3 Abs. 1
Nr. 1 BNatScltG i.V.m. SS 1, 6 NatSchAG M-V der Landrat als untere Naturschutzbehörde. Rul 5 S RUs.

J- SoG M-V6 folgt die-órttiche Zuständigkeit des Landrates des Landkreises t-uOwigJtust- parchim
(Bezirksprlnzip).

Recåúllcàe Würdlgung
Alle für eine Maßnahme erforderlichen Entscheidungen nach dem BNatSchG, dem NatSchAG M-V und
den_ auþrund dieser GeseÞe erlassenen oder fortgeltenden Rechtsvorschriften werden gemåß
$ 40 Abs. 1, SaÞ 1 NatSchAG M-V in einer einheitlichen behördlichen Genehmlgung zusammengefasst
(Natu rschuÞgenehmigung).

.?as Naturschutzgebiet 
"Flschteiche 

in der LewiÞ" befindet sich ebenfalls innerhalb des Europäischen
VogelschuÞgebietes ,,LewiÞu. Gemäß der ZielseÞung des Art. 4 Abs.4 der der 2009 kodifizierten EU-
logelschutzrichtlinie (VSR) sind alle erbrderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um u. a. die
Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästigung der Vögel zu vermeiden, sofern sich diese
negativ auf die Erhaltungsziele des EU-VogelschuÞgebietes auswirken können, Mittels Neuausweisung
der LewiÞ als LandschaftsschuÞgebiet (LSG) wurden die Ziele der VSR in nationales Recht umgeseÞt
(LSG-vo ,,Lewitz- Landkreis Ludwigslust", Lsc-vo 

"Lewitz - Landkreis parchim").

Der SchuÞzweck des NSG "Fischteiche in der LewiÞ" besteht in der Erhaltung als Brut- und
Zugrastgebiet f0r eine arten- und individuenreiche Vogelwelt. Gemäß der Behandlungsrichilinie des

s Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und
OrdnungsgeseE - M-V
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NSG ist es unzulässig, das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten oder zu befahren. Eine
Ausnahmeregelung für den Angelsport ist in der Behandlungsrichtlinie zum NSG unter 4.2.5.
eingeräumt. Danach ist das Angeln im NaturschuEgebiet nur zulässig am LewiÞ-Kanal; Ostufer von der
Dutschower Bri¡cke sildwärts bis zur Schleuse 2 (Lewitzschleuse) ab Schleuse 2 sfldwärts beiderseits.

Eine Ausnahme kann erteilt werden, wenn die Belange des NaturschuEes und der Landschaftspflege
nicht nachhaltig beeintråichtigt werden und auch keine öffentlichen Belange entgegenstehen.

Daher war zu prtifen, ob eine Beeinträchtigung des SchuÞzwecks des NSG und LSG zu erwarten ist,
erhebliche BeeintÉichtigungen des Natura 2000- Gebietes in seinen fitr die Erhaltungsziele oder den
SchuÞzweck maßgeblichen Bestandteilen verursacht werden können oder wenn die mit der
beabsichtigten Maßnahme verbundenen Wirkungen nur unwesentlich sind, diese durch
Nebenbestimmungen abgewendet werden können. Die mogliche Betrofþnheit des SchuEzweckes
durch die beantragte Beangelung wurde mit dem Ergebnis geprtlft, dass unter Berücksichtigung der
AulÌagen eventuelle Beeinhåchtigungen des SchuÞzwecks nur unwesentlich sind.

Die Nebenbestimmungen unter 2.1 sind erforderlich, um Beeintråchtigungen des Schutsgebietes zu
vermeiden bzw. zu minimeren.

Zur Befristunq
Der Zeitraum der Genehmigung wird entsprechend der LauÞeit des Pachtvertrages befristet.

Widem.¡È- und Auflaoenvorbehalt:
Der Auflagenvorbehalt nach $ 36 Abs. 2 Nr. 5 WVfG M-V ist erforderlich, um eine nachträgliche
Ayfnalrm9, Ànderung oder Ergänzung einer Auflage zu ermöglichen. Der Widem.¡ßvorbehalt nacn-g sO
Abs. 2 Nr. 3 WVG M-V ist erforderlich, um dle Ausnahmegenehmlgung insgesamt widerrufen zu
kÖnnen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des NaturschuÞes und der Landschaftspflege
erfurderlich ist.

Rechts behelfsbeleh rung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannþabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Landkreis Ludwigslust- Parchim, Der Landrat, PutliÞer Shaße 25, 19370
Parchim, schrifrlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mìt freundlichen Gr0ßen
im Aufrrao

*gâ#S"x
SB ArtenschuÞ/ NaturschuÞgebiete/cross compliance

(Anlage)

Hinwelse zur Ausnahmegenehmlgung
1. Die Genehmigung wird unbeschadet privater Rechte Dritter sowie erbrderlich werdender weiterer

behördlicher Genehmigungen erteilt. Diese Genehmigung berechtigt nicht zum Betreten fremder
Grundsttìcke.

2. Diese Genehmigung berechtigt nicht zum Befahren/ Betreten des ttbrigen NSG außerhalb von
Wegen.
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